
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Oberösterreich 1994/10/11
VwSen-102196/14/Ki/Shn

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1994

Rechtssatz

Beihilfe gemäß § 7 VStG i.V.m. § 4 StVO liegt vor, wenn der Berufungswerber seinem Vater das Entfernen vom Ort des

Unfallgeschehens ermöglicht und es jenem damit erleichtert, der ihn tre4enden Meldep6icht nicht nachzukommen.

Abweisung.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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